
112. Deutscher  
Ärztetag
Sächsische Sichtweisen

In diesem Jahr tagte der Deutsche 
Ärztetag, das Parlament der deut-
schen Ärzte, vom 19. bis 22. Mai 
2009 in Mainz.
Wo einst Römer, Kaiser Barbarossa, 
Bibeldrucker Gutenberg oder Kur-
fürsten der Stadt am Rhein ihren 
Stempel aufdrückten, ist heute male-
rische Heimat für Menschen und 
Wirtschaft. Das moderne Mainz steht 
für Weltoffenheit und Geselligkeit.
Mainz verbindet, denn durch Mainz 
läuft nicht nur der 50. Breitengrad, 
sondern auch die Straße der Demo-
kratie. Bereits Anfang 1793 bereite-
ten die Franzosen in Mainz Volks-
wahlen vor. Das aktive Wahlrecht 
stand allen über einundzwanzigjähri-
gen selbstständigen Männern zu, die 
bereit waren, einen Eid auf Volkssou-
veränität, Freiheit und Gleichheit zu 
leisten.
Mainz ist die Stadt der Lebensfreude, 
der Gastfreundlichkeit und der „fünf-
ten Jahreszeit“.

Zum 112. Deutschen Ärztetag reis-
ten aus allen Bundesländern Dele-
gierte der Ärzteschaft an. Aus Sach-
sen waren 12 Ärzte in Mainz. 
Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit 
kam Frau Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt nicht zur Eröffnung 
des Ärztetages. Sie musste zu einem 

Gespräch mit Vertretern der G-7-
Staaten und Mexiko über die „Neue 
Grippe“ nach Genf fahren. Staatsse-
kretär Dr. Klaus Theo Schröder ver-
trat die Ministerin.

Rationierung in der Medizin
„Manchmal schmerzt die Wahrheit, 
aber manchmal muss man auch den 
Mut haben, sie trotzdem auszuspre-
chen. Ich weiß, dass ich mit meinen 
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Ausführungen zur Priorisierung ein 
Tabu gebrochen habe – und zwar das 
Tabu, das unbegrenzte Leistungsver-
sprechen der Politik nicht in Frage zu 
stellen. Aber wir Ärzte in Deutsch-
land – um das noch einmal klar zu 
sagen – wollen keine Rationierung, 
keine Streichung von medizinischen 
Leistungen, aber wir wollen auch 
nicht weiter für den staatlich verord-
neten Mangel in den Praxen und den 
Kliniken verantwortlich gemacht 
werden“, mit diesen klaren Worten 
eröffnete Prof. Dr. med. habil. Jörg 
Dietrich Hoppe den 112. Deutschen 
Ärztetag in Mainz.
Damit machte der Präsident der Bun-
desärztekammer einmal mehr die 
Mangelverwaltung in Deutschland 
deutlich. Man müsse sich mit Prio-
risierung auseinandersetzen, denn 
man wisse, dass der Diskussionspro-

zess bis zur wirklichen, gesellschaft-
lich akzeptierten Erkenntnis oftmals 
sehr schmerzhafter ist. Eine Absage 
erteilte erneut und eindringlich Prof. 
Dr. Hoppe in diesem Zusammenhang 
der ärztlichen Hilfe zum Sterben. 
Auch in den Pflegeheimen ist die 
medizinische Versorgung nicht mehr 
ausreichend gewährleistet. Der Ret-
tungsdienst wird abgebaut, die Arz-
neimittelversorgung qualitativ herab-
gestuft und die flächendeckende, 
wohnortnahe Versorgung weiter ab -
gebaut. Die Zahl der Krankenhäuser 
wird um mindestens 20 Prozent 
abnehmen – und das bei einer Ge -
sellschaft mit zunehmender Immobi-
lität durch Überalterung der Bürger. 
Selbst bei den noch verbleibenden 
Krankenhäusern wird dann auch 
noch die Zahl der Intensivbetten ge -
kürzt.

„Mit diesem Problem der Unterversor-
gung“, so Prof. Dr. Hoppe, „müssen 
wir die Politik konfrontieren und 
zwar alle politischen Parteien. Was 
allerdings keinen Sinn macht, was 
geradezu kontraproduktiv für unser 
gemeinsames Anliegen ist, das sind 
Aktionen zur Politisierung des Warte-
zimmers gegen eine bestimmte Par-
tei. Das stößt bei den Patienten 
ebenso auf Unverständnis wie die 
sogenannte Vorkasse, die einige 
 Ärz  te erhoben haben. Das sind völlig 
deplatzierte Aktionen übermotivier-
ter Kollegen, die zu einem erhebli-
chen Vertrauensverlust führen kön-
nen.“

Prof. Dr. Hoppe forderte einen 
grundlegenden Politikwechsel – weg 
von einer zentralstaatlichen Einheits-
versicherung, hin zu einem freiheit-
lichen Gesundheitswesen. Das deut-
sche Gesundheitssystem brauche 
eine starke, bürgernahe Selbstver-
waltung und keine wöchentlichen 
Direktiven aus dem Ministerium, mit 
freiberuflichen Ärzten, die ihrem 
Gewissen und ihren Patienten ver-
pflichtet seien, und nicht Allokati-
onsjongleure in einem Rationierungs-
system. Dazu brauche es endlich ver-
bindliche Rahmenbedingungen für 
die Gestaltung des Gesundheitswe-
sens. Denn nur dann könne man 
irgendwann wieder einmal ehrlichen 
Herzens sagen: Die Versorgung ist 
sicher.
Die sächsischen Delegierten brachten 
zu diesem Tagesordnungspunkt einen 
Beschlussantrag zum Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz ein. Darin fordern 
sie eine angemessene Bezahlung für 
die Angestellten in den Krankenhäu-
sern. Denn Personalabbau und über-
mäßige Leistungskonzentration führt 
dazu, dass immer weniger Mitarbei-
ter immer mehr leisten müssen. Nach 
Jahren des Einsparens und des Ab -
baus von 100.000 Arbeitsplätzen – 
davon allein 50.000 in der Pflege – 
können die finanziellen Lasten der 
Kliniken allein mit Wirtschaftsreser-
ven nicht aufgefangen werden.
Die Delegierten aus Sachsen forder-
ten in weiteren Entschließungsanträgen: 
■ die Krankenkassen auf, die durch 

Schließung von Krankenhäusern 
eingesparten Gelder weiterhin 
der Patientenversorgung zukom-
men zu lassen,

■ gegen jeglicher Tendenzen, die 
zur Spaltung der Körperschaften 
der ärztlichen Selbstverwaltung 
führen, entschieden aufzutreten.

Patientenrechte in Zeiten der 
Rationierung

„Jede medizinische Behandlung hat 
unter Wahrung der Menschenwürde 
und unter Achtung der Persönlich-
keit, des Willens und der Rechte der 
Patientinnen und Patienten, insbe-
sondere des Selbstbestimmungs-
rechts, zu erfolgen“ (Paragraf 7 der 
Muster-Berufsordnung).
Patientenrechte sind nicht durch die 
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Ärzteschaft gefährdet, sondern durch 
die staatliche Gesundheitspolitik für 
die Gesetzliche Krankenversicherung.
Patienten haben das Recht auf eine 
qualifizierte medizinische Behand-
lung. Der Zugang zu einer am medi-
zinischen Fortschritt orientierten Ver-
sorgung wird durch die forcierte 
Wettbewerbsorientierung des Ge -
sundheitswesens mit Risikoauslese, 
den Abbau flächendeckender Versor-
gungsstrukturen und ökonomisch 
geprägte Therapievorgaben zuneh-
mend erschwert. 
Nach zwei Jahrzehnten Kostendämp-
fungspolitik kann der berechtigte 
Anspruch der Patienten auf eine qua-
litativ hochwertige Gesundheitsver-
sorgung nicht mehr rückhaltlos ge -
währleistet werden. Die Unterfinan-
zierung im Gesundheitswesen hat zu 
einer schleichenden Rationierung ge -
führt, die von den verantwortlichen 
Politikern aber nach wie vor geleug-
net wird. Die Verantwortung der 
Leistungsgrenzen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung muss der Ge -
setzgeber tragen.
Auch die sächsische Ärzteschaft for-
dert die Sicherung grundlegender 
Patientenrechte in der Gesundheits- 
und Sozialgesetzgebung:
■ Der Patient hat Anspruch auf 

eine individuelle, nach seinen Be -
dürfnissen ausgerichtete Be  hand-
lung und Betreuung. Das setzt 
die Therapiefreiheit des Arztes 
sowie die Bereitstellung der not-
wendigen Mittel voraus.

■ Der Patient hat Anspruch auf die 
freie Arztwahl.

■ Der Patient hat Anspruch auf 
Transparenz. Die Ärzteschaft setzt 
sich nachdrücklich für eine regel-
mäßige Information des Patien-
ten über Art, Menge, Umfang 
und vor allem der Kosten der für 
den Patienten erbrachten Leis-
tungen ein.

■ Der Patient hat Anspruch auf 
Wahrung des Patientengeheim-
nisses. Die Grundlage einer freien 
und vertrauensvollen Beziehung 
zwischen Patient und Arzt ist 
unbedingt weiterhin die ärztliche 
Schweigepflicht.

■ Der Patient hat Anspruch auf die 
Solidarität der Versicherten. Soli-
darität heißt, dass jeder Bürger 

entsprechend seiner finanziellen 
Möglichkeiten einen Beitrag zur 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu leisten hat.

■ Der Patient hat Anspruch auf ein 
bürgernahes Gesundheitswesen.

Die Ärzteschaft hat bereits 2008 im 
„Ulmer Papier“ die Einrichtung eines 
Gesundheitsrates vorgeschlagen, der 
völlig andere Aufgaben erfüllen muss, 
als die derzeit agierenden Räte (Nati-
onaler Ethikrat, Sachverständigenrat 
beim Bundesministerium für Gesund-
heit).
Dieser Gesundheitsrat (Ärzte der 
Patientenversorgung, Vertreter der 
Ärztekammern) soll unter Hinzuzie-
hung von Vertretern anderer Wissen-
schaften (Vertreter der ethischen 
Wissenschaften, der Jurisprudenz, 
der Sozialwissenschaften) und Pati-
entenvertretern Politikberatung be -
treiben. Der Gesundheitsrat muss 
institutionell unabhängig unter enger 
Einbindung von Ärzteschaft und Pati-
entenvertretern im vorpolitischen 

Berufspolitik

255Ärzteblatt Sachsen 6 / 2009

Anzeige

Anzeige Ärzteblatt062009_2.indd   1 25.05.2009   14:32:05 Uhr

Raum arbeiten. Seine Aufgabe ist es, 
Schwerpunkte für die Gesundheits-
versorgung zu definieren und Umset-
zungsempfehlungen zu erarbeiten.

Die Delegierten der Sächsischen Lan-
desärztekammer haben den Vorstand 
der Bundesärztekammer aufgefor-
dert, bei den Überlegungen und Aus-
arbeitungen zum Thema Rationie-
rung und vor allem Patientenrecht, 
den Aspekt Eigenverantwortung der 
Versicherten sich selber und der Ge -
sellschaft gegenüber, deutlich mehr 
Gewicht zu geben. 

Gesundheitsfonds grundsätzlich 
neu überdenken
Die Delegierten des Ärztetages for-
derten: „Die Krankenkassen sollen 
bis auf weiteres ihre Beitragssätze 
wieder selber festlegen können, um 
auf die Wirtschaftskrise flexibel und 
effizient reagieren zu können“. Vor-
aussetzungen dafür ist eine struktu-
relle Weiterentwicklung (schrittweise 
Abkehr vom reinen Umlageverfahren, 



stufenweise Einführung von Kapital-
deckung, Bildung von Alterungsrück-
stellungen) der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die deutsche Ärz-
teschaft drückte ihrer Unverständnis 
aus, mit welcher Geschwindigkeit 
und Leichtigkeit die Politik Milliar-
densummen zur Kompensation einer 
fehlgeleiteten Finanzpolitik und zur 
Konsolidierung von Banken und 
Unternehmen aufwendet, während 
Patienten, Ärzte und Bürger unseres 
Landes seit Jahren heftig um ver-
gleichsweise kleine Zuwächse in den 
Finanzmitteln der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung kämpfen müssen.

Der Beruf des Arztes – ein freier 
Beruf heute und in Zukunft
Die ärztliche Freiberuflichkeit gilt als 
einigendes Element der gesamten 
Ärzteschaft.

Das Spezifische des Arztberufes als 
freier Beruf ist die Weisungsunab-
hängigkeit von nichtärztlichen Drit-
ten in fachlichen und medizinischen 
Fragen. Der Beruf des Arztes als 
freier Beruf findet seine Selbstbe-
schränkung lediglich in der Verant-
wortung, die der Arzt für seine Pati-
enten übernimmt. Freiheit und Ver-
antwortung sind das Fundament der 
Vertrauensbeziehung zwischen Pati-
ent und Arzt. Vor dem Hintergrund 
zunehmender Verstaatlichung des 
Gesundheitswesens kommt es zu 
einer weitreichenden Verschlechte-
rung der Rahmenbedingungen ärzt-
licher Berufsausübung. Die Freiheit 
bei der ärztlichen Entscheidung ist 
wesentliche Voraussetzung für die 
nachhaltige Sicherung einer hoch-
wertigen und an den individuellen 
Bedürfnissen der Patienten orientier-
ten Gesundheitsversorgung gebun-
den. Ein Arzt, der frei darüber ent-
scheiden kann, welche Therapie indi-
viduell die Notwendige ist, ist für 
den Patienten die Garantie für eine 
seinen Bedürfnissen entsprechende 
Behandlung. Die Freiberuflichkeit des 
Arztes ist nicht gebunden an die 
Form des Arbeitsverhaltens. Die Prin-
zipien des freien Berufes gelten für 
alle Ärzte, egal ob sie in einer eige-
nen Praxis, im Krankenhaus oder in 
einem Medizinischen Versorgungs-
zentrum tätig sind.

Die sächsischen Ärzte und der Deut-
sche Ärztetag fordern Politik und 
Regierung auf, die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Aus-
übung des Arztberufes in Freiheit zu 
schaffen durch:
■ die Sicherung und den besonde-

ren Schutz des Patienten-Arzt-
Vertrauensverältnisses,

■ den Schutz der Weisungsgebun-
denheit des Arztes im Sinne eines 
klaren Bekenntnisses zur Bedeu-
tung des „Freien Berufes“,

■ den Abbau überflüssiger und 
überbordender Kosten- und Qua-
litätskontrollen, Dokumen-
tationszwänge und Bürokratie,

■ die Abkehr von der staatsmedizi-
nischen Ausrichtung des Gesund-
heitswesens,

■ den Schutz des Arztberufes als 
freien Beruf gegenüber gewinno-
rientierten Kapitalgesellschaften.

Der Deutsche Ärztetag lehnte kate-
gorisch Tendenzen zur Aushöhlung 
der Freiberuflichkeit ab. Insbeson-
dere der von manchen Krankenkas-
sen und Klinikträgern in der Effizien-
zdiskussion propagierte Vorrang der 
Kosten vor der Therapie wird ent-
schieden zurückgewiesen.
Der Hauptgeschäftsführer der Bun-
desärztekammer, Herr Prof. Dr. Chris-
toph Fuchs, wandte sich entschieden 
gegen Versuche der Politik, die Frei-
beruflichkeit der Ärzte weiter einzu-
schränken: „Eigenverantwortung 
und Unabhängigkeit sind konstitu-
tive Elemente des Arztberufes als 
freier Beruf. Ärztinnen und Ärzte 
sind frei in der Bildung ihres Urteils, 
sie tragen aber auch die volle Verant-
wortung für ihr Handeln“.

„Nur die freie ärztliche Berufsaus-
übung kann das Gegenmodell der 
Staatsmedizin sein. Denn der Arztbe-
ruf in Freiheit und Verantwortung ist 
ein einzigartiger und besonders 
erfüllender Beruf. Es lohnt sich, ihn 
zu schützen, ihn zu bewahren und 
für ihn zu kämpfen.“
Die Bundesärztekammer und die 
Landesärztekammern verstehen sich 
dabei als funktionale Selbstverwal-
tung, die Ausdruck der Freiberuflich-
keit und zugleich das Instrument zu 
deren Sicherung sind. Es geht dabei 
nicht allein um Interessen der ärztli-
chen Profession, sondern vor allem 
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um das Interesse der Allgemeinheit, 
das heißt letztlich um die Gesund-
heitsversorgung der in Deutschland 
lebenden Bevölkerung.
Der von den sächsischen Delegierten 
erarbeitete Entschließungsantrag 

„Freiberuflichkeit und ärztliche Kolle-
gialität im Dienste der Patientenver-
sorgung“ mit den eindeutig formu-
lierten zehn Thesen zur kollegialen 
Zusammenarbeit in der Patientenver-
sorgung wurde nicht nachvollziehbar 
an den Vorstand der Bundesärzte-
kammer überwiesen.

Medizinische Versorgung von 
Menschen mit Behinderung
Alle Bürger in der Bundesrepublik 
Deutschland haben das Recht auf 
eine bedarfsgerecht gesundheitliche 
Versorgung.
In Deutschland lebt rund eine halbe 
Million Menschen mit geistiger oder 
mehrfach körperlicher Behinderung, 
die einen spezifischen und aufgrund 
von Begleiterkrankungen erhöhten 
Bedarf an gesundheitlicher Versor-
gung haben. Das deutsche Gesund-
heitssystem aber ist strukturell und 
organisatorisch nicht auf die Versor-
gung dieser Menschen eingerichtet, 
kritisierten die Delegierten des Deut-
schen Ärztetages. Das System der 
medizinischen Regelversorgung, so -
wohl im niedergelassenen als auch 
im stationären Bereich, empfinden 
Menschen mit Behinderung häufig 
als unzulänglich. Der behinderungs-
bedingte Versorgungsmehrbedarf ist 
finanziell nicht ausreichend gedeckt 
und die alltägliche Behandlungspra-
xis wird den legitimen Anforderun-
gen dieser Menschen nicht gerecht.
Die Gesundheitsreformen der letzten 
Jahre, insbesondere das GKV- Moder-
nisierungsgesetzes im Jahr 2004, 
haben die Situation weiter erschwert. 
Diese Benachteiligung steht im offen-
kundigen Widerspruch zum Diskrimi-
nierungsverbot unseres Grundgeset-
zes. Sie steht auch im Widerspruch 
zu den Forderungen des Überein-
kommens der Vereinten Nationen zu 
Menschen mit Behinderungen vom 
Dezember 2006. Die Artikel 25 und 
26 dieses wichtigen Menschenrechts-
dokuments liefern den Maßstab, 
nach dem die gesundheitliche Ver-
sorgung von Menschen mit geistiger 

und mehrfacher Behinderung beur-
teilt und auch bedarfsgerecht entwi-
ckelt werden muss – überall auf der 
Welt, auch in Deutschland.

„Wenn Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung krank wer-
den, finden sie nur schwer ausrei-
chende Hilfe. Es fehlen gut vorberei-
tete Krankenhäuser, Ärzte, Therapeu-
ten sowie Angehörige der Gesund-
heitsfachberufe. Die betroffenen 
Patienten sowie ihre Familien fühlen 
sich damit oft allein gelassen“, 
betonte Prof. Dr. Michael Seidel, Lei-
tender Arzt des Stiftungsbereiches 
Behindertenhilfe der von Boden-
schwinghschen Anstalten Bethel, auf 
dem diesjährigen Deutschen Ärzte-
tag.
Ein differenziertes Angebot pädago-
gischer und sozialer Hilfen für Men-
schen mit geistiger Behinderung 
bedarf daher dringend der Ergän-
zung und Unterstützung durch ge -

eignete fachliche Hilfen und organi-
satorische Strukturen, um ihre Ge -
sundheit zu fördern, Verhaltensstö-
rungen und psychischen sowie psy-
chosomatischen Störungen vorzu-
beugen oder sie zu lindern.
Für behinderte Kinder und Jugendli-
che stehen vielerorts noch eine Reihe 
von spezialisierten Angeboten zur 
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Verfügung, auch wenn diese oft 
unterfinanziert sind oder sogar in 
Frage gestellt werden. Erreichen 
diese Patienten jedoch das Erwach-
senenalter bricht die Versorgung ab.
Dann gibt es nur noch wenige spezi-
alisierte Gesundheitsdienste in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe. 
Auch dort fehlt es an ausreichend 
finanziellen Mitteln, die Kosten für 
die überdurchschnittlich aufwändi-
gen Leistungen zu decken. 
Die Strukturen in der Regelversor-
gung und der spezialisierten Versor-
gung müssen dem besonderen 
Behandlungsbedarf von Menschen 
mit Behinderung angepasst werden.

Fazit 
Die sächsischen Delegierten haben 
sich auf dem Ärztetag in Mainz 
nachdrücklich für die Interessen der 
sächsischen Ärzte eingesetzt und die 
be  sonderen Probleme Ostdeutsch-

lands sachlich dargestellt. Vor allem 
an die Politik wurden durch bedeut-
same Entschließungsanträge Forde-
rungen gerichtet und Lösungswege 
aufgezeigt. Die sächsische Dele-
gation hat insbesondere Anträge  
zur ambulanten Palliativversorgung 
Schwerstkranker, zur Patientensicher-
heit, zur elektronischen Gesundheits-
karte, zum elektronischen Heilberu-
feausweis, zur externen Qualitätssi-
cherung sowie zu Neuerungen im 
Medizinstudium gestellt.

Gastgeberin des 113. Deutschen Ärz-
tetages 2010 ist Dresden. Die Haupt-
stadt des Freistaates Sachsen war 
bereits 1993 als erste ostdeutsche 
Stadt für den 96. Deutschen  Ärzte-
tag ausgewählt worden. Prof. Dr. Jan 
Schulze, Präsident der Sächsischen 
Landesärztekammer kommentiert: 

„Wir haben damals einen so guten 
Eindruck hinterlassen, dass Dresden 

nun zum zweiten Mal als Tagungsort 
bestimmt wurde.“
Der Tagungsort des 114. Deutschen 
Ärztetages 2011 ist Kiel.

Sächsische Beschlussanträge
Die Delegierten der Sächsischen Lan-
desärztekammer haben in Mainz 13 
konstruktive Anträge eingebracht, 
um zu wichtigen Themen richtungs-
weisende Beschlüsse durch den 
Deutschen Ärztetag zu erzielen.
Folgende Anträge wurden von den 
Delegierten des Deutschen Ärzteta-
ges angenommen und sind im Inter-
net unter www.baek.de zu finden:
■ Krankenhausfinanzierung
■ Verstärkung der praxisnahen ärzt-

lichen Ausbildung
■ Überprüfung durch den MDK – 

Beauftragung durch die Gesetzli-
chen Krankenversicherungen

■ Förderung und Finanzierung 
unabhängiger medizinischer For-
schung

■ Evaluation des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses der Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte

■ Schnellstmögliche Schaffung der 
technischen, organisatorischen 
und rechtlichen Voraussetzungen 
für die Herausgabe des elektroni-
schen Heilberufeausweises

■ Externe Qualitätssicherung – BQS
■ Forderung nach einer Reaktion 

der Politik auf das Ulmer Papier

Prof. Dr. med. habil. Winfried Klug 
Knut Köhler M. A.

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Der Marktplatz in Mainz

Die sächsischen Delegierten mit „Gräfin Cosel“ am Präsentationsstand der Sächsischen Landesärztekammer

„Gräfin Cosel“ lädt nach Dresden ein




